
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

wir bieten Ihnen gerne unsere technische Kompetenz für die Prüfung der medizinischen Geräte und 

medizinisch-technischen Einrichtungen nach Medizinproduktegesetz, MPG-1996 (BGBl.-Nr. 

657/1996) und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung MPBV-2007 (BGBl.-Nr. 70/2007), dem 

Kranken- und Kuranstaltengesetz KAKuG-1979 (BGBl.-Nr. 106/79) und die Prüfung ortsfester 

elektrischer Anlagen der medizinisch genutzten Bereiche und von selben Verteiler versorgten 

Nebenräume gemäß Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 92) BGBl.-Nr. 106/93, Elektrotechnikverordnung 

2002 (ETV 2002) Verordnung Nr. 222 Jahrgang 2002 und Elektrotechnikverordnung 2002/A1 (ETV 

2002/A1) Verordnung Nr. 33 Jahrgang 2006 bzw. Elektroschutzverordnung 2003 (ESV 2003) 

Verordnung Nr. 424 Jahrgang 2003 in Ihrer Ordination an. 

 

Wir erstellen Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot anhand Ihrer Ordination und dem Umfang 

der zu prüfenden Geräte bzw. Anlagen. 

 

Gemäß unserem Leistungsumfang hinsichtlich Geräten überprüfen wir für Sie gerne medizinische 

Geräte aller Art, Sterilisatoren und Defibrillatoren inbegriffen, ebenso ortsfeste elektrische Anlagen 

und die Überprüfung und Kalibrierung (MTK) für ihre manuellen und digitalen Blutdruckmessgeräte. 

Der Umfang der Prüfung erfolgt nach den Angaben der Gerätehersteller, soweit diese vorhanden 

bzw. dem Stand der Technik entsprechen oder nach der ÖVE/ÖNORM EN 62 353 

„Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzungen von medizinischen elektrischen 

Geräten“ in der jeweils geltenden Fassung zur Beurteilung der elektrischen Sicherheit. 

Die Durchführung wird weitestgehend so vorgenommen, dass Ihr Ordinationsbetrieb nicht gestört 

wird. Weiters werden wir Ihnen Wartezeiten aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder Notfälle 

nicht in Rechnung stellen.  

Als Dokumentation erhalten Sie die Prüfprotokolle der überprüften Geräte bzw. Anlagen die den 

Prüfbericht und die Gerätemesswerte enthalten auf Wunsch digital oder in Papierform. 

Datenschutz und Haftung sind für uns nach 30 Jahren Erfahrung und Kompetenz selbstverständlich. 

Kostenvorteile: 

 Unsere Kunden genießen seit jeher Vorteile hinsichtlich der Fahrtkosten bei Blockterminen in 

Gemeinden bzw. Regionen. 

 Wir Überprüfen, Kalibrieren, Reparieren und Beraten Sie gerne hinsichtlich der individuell-

besten Lösung für Sie. 

 


